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Die Verjährung von Rückforderungsansprüchen bei überzahlterVorfälligkeitsentschädigung
Anfang des Jahres hat der BGH eine Vertragsklausel zur Berechnung derVorfälligkeitsentschädigung verworfen.
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, innerhalb welcher Frist die sich bei Unwirksamkeit der Klausel ergeben-
den Rückforderungsansprüche der Verbra ucher verjähren.
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Auskunftsrechte des Erben gegen den Pflichtteilsberechtigten
Ohne Auskunftsrechte kann die Höhe von Pflichtteilsansprüchen nicht ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund
beleuchtet der Beitrag Auskunftsrechte im Pflichtteilsrecht, die umstritten sind bzw. nicht (eindeutig) aus dem

Gesetz hervorgehen.
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Neue Formvorschriften fürAnzeigen und Erklärungen - (ungewollte?)Auswirkungen im
Arbeitsrecht
Weitgehend unbemerkt von der arbeitsrechtlichen Praxis hat der Gesetzgeber mit Wirkung zum 7.70'20Ló den

5 309 Nr. 13 BGB geändert. Der Beitrag untersucht die Auswirkungen auf Arbeitsverträge, insbesondere auf
arbeitsvertragliche Aussch lussf risten.
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R.D 6s0

THEMA
Katharina Kö.rber-Risak/Helene Clara Schnabt: Diskriminierung uregen religiöser Bekleidung am Arbeitsplatz

Kürztich hatte sich der OGH erstmats seit dem lnkrafttreten des GIBG mit der Frage auseinanderzusetzen, ob ein Verbot

des Tragens religiöser Kteidung am Arbeitsptatz eine unmittelbare Diskriminierung wegen der Religion darste[[t. Er kam

dabei zum Ergebiis, dass es sachlich gerechtfertigt ist, wenn derArbeitgeber einer Notariatsangestellten das Tragen eines

islamischen Gãsichtsschleiers (Niqab) während der Arbeit untersagt, weit die Nichtverschleierung des Gesichts aufgrund der

Art der beruflichen Tätigkeit als Notariatsangestetlte als eine wesentliche und entscheidende beruftiche Voraussetzung zu

qualifizieren sei. Mit deñ Auswirkungen dieser Entscheidung, auch in Bezug auf das Tragen eines islamischen Kopftuches,

befassen sich Kathorina Körber-Risak und Helene CIqro Schnabl im aktuellen Beitrag'
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Minusstunden von offenen Beendigungsanlprüchen bzw vom offenen Gehalt abziehen kann. ln dem ,,digitatexktusiv-A¡tikel"
geht BettÌna Sobora auf unterschiedtiche Fattkonstellatíonen ein und erläutert anhand von kurzen Beispielen die aktuelte
Rechtstage + Exktusiv für Sie auf ard.lexisnexis.at unter dem Menüpunkt ,,Extras/Speziettes/lhre Fragen - unsere Antworten".
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Ist mit Arbeitnehmerlnnen (AN) vereinbart, dass sie in ihrer eigenen Wohnung arbeiten (Home Office), so

wirft dies zahlreiche arbeitsrechtliche Fragen auf: Wer hat die Betriebsmittel beizustellen? Haben AN einen
Anspruch auf Aufi¡¡andersatz für die Nutzung ihrer Wohnung bzw ihrer Betriebsmittel? Wie ist die Arbeits-
zeit im Home Office aufzuzeichnen? Sind Arbeitgeberlnnen (AG) für die Ausstattung des Home Office
arbeitnehmerschutzrechtlich verantwortlich?
Von Martin Risak

{ Home Office ll - Haftung bei entgrenzter Arbeit 209
Neue Formen ,,entgrenzter" Arbeitsleistung - wie etwa Home Office, ortsungebundenes Arbeiten, Bring
Your Own Device uvam - schaftèn Rechtsfragen, die in dieser Form noch nicht auf'getreten sind. Der Beitrag
unterbreitet Lösungsvorschläge für Haftungsfragen und versucht eine Weiterentwicklung.
Von Wolfgang Brodil

+ Die Rechtsprechung des VfGH zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung . . . . 216
Die in Aussicht genommene Reform der bundesweiten Bedarfsorientierten Mindestsicherung bietet Anlass,
die in der politischen Diskussion wie im rechtswissenschaftlichen Schrifttum bisher weitgehend unbeachtet
gebliebene Rechtsprechung des VfGH zu den Mindestsicherungsgesetzen der Länder einer genaueren Be-
trachtung zu unterziehen. Dabei zeigt sich, dass diese wertvolle Hinweise für eine verfassungskonforme
Ausgestaltung des Mindestsicherungsrechts zu geben vermag.
Von Martin Hiesel
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+ ZAS-Judikatur 2016/57 -77 . 219
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+ Kundigungsfrist fur die begunstigte Selbstkündigung bei Betriebsubergang . , . 224
OGH 28. 4. 2015,8 ObA 28/15y; EUGH 27.11. 2008, C-396107, Juuri
Mit Anmerkung von Kathørina Körber-Risak

Ð Schicksal einer Betriebspensionszusage bei Betriebs(teil)ubergang
oGH 25. 2.2015,9 ObA 80t14a
Mit Anmerkrmg von Dontinik Stella und lens \\linter

{ Bestimmung des Entgelts fur Rufbereitschaften
oGH 28. 4.2015,8 ObA 23t15p
Mit Anmerkungvon Christoph lUolf
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oGH 28. 10.2015,9 obA 79/15f
fu[tt Annerkung von ù[ichae! Friedrich

241

üheckllste
+ Checkliste: Home-Office-Vereinbarung 246
'Ielearbeit, die oft auch - sofern als Arbeitsstätte die Wohnung des AN vereinbart wird - als ,,Home Office"
bezeichnet wird, ist in österreichischen Gesetzen nicht geregelt. Die allgemeinste rechtlich formulierte
Grundlage dieser Arbeitsform bildet ein im fahr 2002von den europäischen Sozialpartnern abgeschlossenes

Rahmenabkommen, das aber lediglich die Rechtsqualität einer freiwilligen und somit nicht verbindlichen
Regelung hat. Auch wenn einige KollV Rahmenbedingungen flir die Ausübung von Telearbeit allgemein
enthalten, die auch entsprechend zwingend zu berücksichtigen sind, bedarf es für eine tatsächliche Aus-
übung von Telearbeit (in jedweder Form) einer zusätzlichen Vereinbarung zwischen AN und AG.
Die Checkliste gibt einen Ûberbiick über die wesentlichen potenziellen Regelungsinhalte einer Home-
Oftìce-Vereinbarung.
Von Stefan Köck und Leonhard Prøsser
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. Alle wesentlichen OGH-Entscheidungen und ausgewählte Erk des VwGËI mit ausftlhrlicher
Begründung in Lang- und Kurztextform
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Aufsätze

Dr. Hans-Peter Löw/Anja Glück

Dipl.Jur. Felix Gegler; Tübingen

Sound Remuneration Policies - Die neuen EBA-Guidelines und ihre Konse- 265
quenzen für die Vergütungssysteme bei Banken

Ende Dezember 2015 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking

Authority, EBA) die novellierten Leitlinien zur VergL-itung bestimmter Mitarbeiter im Be-

reich des Finanzmarktes veröffentlicht. Der Beitrag befasst sich mit den zu erwartenden

Neuerungen der Verwaltungspraxis im Hinblick auf die betroffenen Regulierungsadressa-

ten und die zukünftigen Modalitäten einer variablen Vergutung.

Die Neuregelung des Delistings - Angemessener Aktionärsschutz oder 213

,,Dolchstoß" ?

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Anderungsrichtlinìe vom

20.11.2015 (BGBl. I 201 5, S. 2029) hat der Gesetzgeber auf die sog. Frosta-Entscheidung

des BGH vom 9.10.2013 (ll ZB '16112, BKR 2014,29) reagiert und das Delisting etner

Neuregelung zugefuhrt. Der folgende Beitrag untersucht, inwieweit mit der Neuregelung

in 5 39 Abs. 2 bis 6 BörsG ein angemessenes Schutzniveau verwirklicht wird. Hierbei geht

es vor allem um die konkrete Ausgestaltung des Abfindungsanspruchs und die Rechts-

schutzmöglichkeiten der außenstehenden Aktionäre.

Die Auswirkungen der Bail-in-lnstrumente des SAG auf das Aktienrecht sowie 219

auf bank- und wertpapieraufsichtsrechtliche Kontrol lverfahren

MitWirkung zum 1.1.2015 ist das Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von lnstituten
und Finanzgruppen (SAG) vollständig in Kraft getreten. Es dient sowohl der Umsetzung

der europäischen RiL 2014/59lEU zur Festlegung eines Rahmens zur Sanierung und Ab-
wicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (ABl. EU 2014 Nr. L 173/109) als

auch der Konsolidìerung der in Deutschland bestehenden Regeln zur Restrukturierung,

BKR 7/2016

Dr. Nicholas Lutgerath

Sanierung und Abwicklung von Kreditinstttuten. Ein Kernstuck der Abwicklu
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te sind sog. Bail-in-lnstrumente zur Beteiligung von Kapitalinhabern und Gläubigern. Die

Anwendung dieser Bail-in-lnstrumente sieht u. a. bestimmte Eingriffe vor, die nicht nur in

die Rechtspositìonen der betroffenen lnhaber eingreifen, sondern auch in dre betroffenen
gesellschaftsrechtlichen Einheiten. Diese Eingriffe sollen im Rahmen des Beitrages be-

trachtet werden.

Begrenzt S 218 BGB das ,,ewige Widerrufsrecht" des Darlehensnehmers?

Jedenfalls bis zum 21.6.2016 gab es ein sog. ,,ewigesWiderrufsrecht".0b dieses ,,ewige
Widerrufsrecht" eines Darlehensnehmers wie auch immer gearteten zeitlichen Grenzen

unterliegt, wrrd nach wie vor kontrovers diskutiert. Dìskutiert wurden u.a. eine Verwir-
kung oder eine rechtsmissbräuchliche Geltendmachung. Der Beitrag stellt die Frage, ob

ein Widerruf unabhängig von einerVerwirkung auch nach 5 218 BGB unwirksam werden
kann.

7 .4.2016 - 5 O 25116 Gerichtsstand des Erfullungsorts beim Darlehenswiderruf

RiLG 0liver Seggewiße,

LL.M./Ri'inLG Dr. Angela Weber

Rechtsprechung

Kreditrecht

LG Freiburg

Kapitalmarktrecht

BGH 22.3.2016 - Xt ZR 425t14 Konnexität beim Swap-Vertrag mitAnmerkung von RA Dr Stephan Bausch,

D.U., KöIN

Zu den Grenzen der Wissenszurechnung

lmmobilienfonds als Baustein zur Altersvorsorge; Risikoaufklärung
bei Swap-Geschäften

286

291

299

303

289

BGH

LG Hildesheim

lssN 16i7-7223

26.4.2016 - Xt ZR 108/15

19.1.2016-6087t15
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Aufsätze

Egger, Matthes
Mehrleistungen und Gesundheitszustand beim Tarifwechsel gem. g 204 Abs. 1 Nr. 1

- Zugleich Anmerkung zum Urteil des BGH vom 13. 4.2016 (lV 2R393/15) VersR 2016,718-

Nußsteín, Karl
Haftung wegen fehlender Risikoaufklärung ohne Erfordernis eines Rechtswidrigkeitszusammenhangs

Bticher

Literaturhinwe¡se

lnhalt

B85

90'l

903

905

Rechtsprechung

Versicheru n gsvertragsrecht

Lebensversicherung

BGH 25. 5. 2016 (tV 2R211/15\

OLG Karlsruhe 24.3.2016 (12U 141/15)

OLG Nürnberg 24.3.2016 (B U 1092/15)

Krankheitskostenversicherun g

LG Düsseldorf 24.3.2016 (9 S 41115)

H aftpf I ichtversicherun g

BGH 7.4.2016 (\XZR216/14)

KG 8.3.2016 (6 U BB/15)

Kfz- Haf tpf lichtversicherun g

LG Düssefdorf 29.1.2015 (9527/14)

Wohngebäudeversicherung

OLG Oldenburg 23.12.2015 (5 U 190/14)

Vertriebsrecht

Versicherungsmakler

BGH 21.1.2016 (tZR274/14)

LGSaarbrücken 17.5.2016 (14O152/15)

Haftungsrecht

Arzthaftung

OLG Hamm 17.11.2015 (26 U 13/15)

Beginn der Nachlauffrist bei Verjährungshemmung durch
Güteverfahren

Keine Angabe von (garantierten) Rückkaufswerten bei
fondsgebundenen Lebensversicherungen

Kündigung eines Lebensversicherungsvertrags durch den
Betreuer des VN

Maßgeblicher Zeitpunkt der Bemessung eines Risikozuschlags
bei Mehrleistungen im Rahmen eines Tarifwechsels

Passivlegitimat¡on nach Freigabe des Deckungsanspruchs durch
den lnsolvenzverwalter des haftpflichtversicherten Schädigers

Keine Ausfalldeckung in der Privathaftpflichtversicherung für
Undurchsetzbarkeit eines Ersatzanspruchs wegen Schäden
durch Hunde

Arglistige Verletzung der Auf klärungsobliegenheit durch
Verkehrsunfallflucht

Keine generelle Gefahrerhöhung bei nur zeitweiliger Wohnnutzung
und Vermietung an Feriengäste

Keine Korrespondenzpflicht des Vers¡cherers mit eínem vom VN
nur zwecks Tarif umstellung gem. $ 204 VVG bevollmächtigten Makler

Unzulässige Vergütung für die Recherche eines Maklers nach
Tarifwechselmöglichkeiten

Fehler bei der Beurteilung einer Röntgenaufnahme
mit Anmerkung'. Lothar Jaeger
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BGH

Kaufvertrag

BGH

Schmerzensgeld

OLGKöln 5.10.2015 (5U125/15)

Unterlassungsanspruch

BGH 12.4.2016 (VIZR5O5/14)

Prozessrecht

Anschlussberufung
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Berufungsbegründung
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LG Düsseldorf 4.2.2016 (9 S 14115)

Steuerrecht

Einkommensteuer

BFH 10.3.2016 (VrR58/14)
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E¡nsatz dèsWiderrufsrechts eines Fernabsatzvertrags zur
Durchsetzung veimeintlicher Ansprüche aus einer
,;f¡efpreisgarantie"

Schmerzensgeld für Sturz êines Babys vom Wickeltisch

Zulässige Verdachtsberichterstattung in Presseberichi
über eine Organentnahme

Keine Verfristung bei erstrebier Verurteilung zu kunftig fällig
werdenden wiederkehrenden Leistungen

Berufungsbegründung muss sämtliche alternativ tragenden
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Ger¡chtsstand bei Klage gegen Mietwagenvermittler auf
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D&O-Versicherung

OGH 19. 1'l.2O1S (7 Ob137/15w) Serienschadensklausel in derD&O-Versicherung

VersR 2016 Heft 14 vom 15. Juli 20'16

Der Buchstabe L hinter dem Kurzinhalt bedeutet, dass von der Entscheidung nur der Le¡tsatz veröffenïicht wird.
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: Schutzschirmverfahren - Umqualifizierung von Massever-
bindlichkeiten (hier: Arbeitnehmeranteile der Sozialversicherungs-
beiträge) in lnsolvenzforderungen (16.6.20:1 6 - lX ZR 1 1 4/1 5)
BGH: Kontaktaufnahme über kostenpf ichtige Mehrwertdienste-
nummer genügt nicht den Anforderungen des S 5 Abs. 1 Nr.2
T MG (2s.2.201 6 - t ZR 238 / 1 4)
BGH: Mittelsperson im Sinne des Art. 9 Abs. 4 EGWG a. F.

(1 .6.201 6 - tV ZR 80i 15)

BGH: Pflicht eines Anlagevermittlers zur Aufklärung über lnnen-
provisionen (23.6.201 6 - lll ZR 308/1 5)
BGH: Zur angeblich rechtsmissbräuchlichen Ausübung eines Ver-
braucherwidenufsrechts (12.7 .2016 - Xl ZR 501/15)
BGH: Widerruf einer auf Abschluss eines Verbraucherdarlehensver-
trags gerichteten Willenserklärung (12.7.2016 -Xl ZR 564/15)
BGH: Absenden einer Rechtsmittelschrift in Form eines Telefaxes -
Kontrolle des Sendeberichts (1 .6.2016 - XIIZB 382/15)
OLG Düsseldorf: Ministererlaubnis zur Übernahme von Kaiser's
Tengelmann durch EDEKA gestoppt (12.7.2016 - Vt - Kart 3/16M)

Verwaltung
BaFin: Meldeplattform für Whistleblower ein gerichtet

Aufsätze

Prof. Dr. Christoph Schalast, RA und Notar

Zwischen Solange, Honeywellund lissabon: Die OMT-
Entsche¡dung des Bundesverfassun gsgerichts
Die OMT-Entscheidung des BVerfG wurde von vielen Beobachtern
als ein ,,Zurückweichen" vor dem EuGH interpretiert. Bei der
genauen Analyse fällt aber aul dass sie in der Tradition der Recht-
sprechung - die weit in die 1 970er Jahre zurückreicht - zur Kompe-
tenzverteilung zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten be-
ziehungsweise zwischen EuGH und BVerfG steht. Durch die Akzen-
tuierung des Ultra-Vires-Grundsatzes enthält das Urteil darüber
hinaus nicht unerhebliches Potent¡al für zukünftige Konflikte
zwischen den nationalen Verfassungsgerichten der EU-Mitglied-
staaten und dem EuGH.

Dr. Dimitri Slobodenjuþ LL.M., RA

Die F&E-Gruppenfreistellungsverordnung -
Praxistipps

Die (nicht mehr so) neue Gruppenfreistellungsverordnung für For-
schungs- und Entwicklungsvereinbarungen (,,F&E-GVO,,) ist bereits

'seit dem 1.1.2011 in Kraft. Dennoch fehlt es bislang an Entschei-
dungspraxis, die die Anwendung der F&E-GVO anhand von konkre-
ten Fallkonstellationen erleichtert. Der Beitrag bietet Lösungsvor-
schläge fúr in der praxis häufig vorkommende Fragestellrngãn un,
die dem Anwender als Ausgangspunkt für die rechtliche Ãnalyse
dienen können.

Entscheidungen

EuGH: Recht des Lizenznehmers auf Erhebung einer
Verletzungsklage
(22.6.2016 _ c_41g/15)

BGH: Vermögensverschlechterung des Anleihegläubigers begrün-
det kein generelles Kündigungsrecht aus wichtigem Grund
(31.5.201 6 - X¡ zR 370/15 - íazuBB-Kommentar von
Dr. MarkusJ. Friedl, LL.M., RA)

BGH: lnsolvenzanfechtung - schlüssiger und ernsthafter Sanie-
rungsplan lässt Gläubigerbenachteiligungsvorsatz entfallen
(1 2.s.20 1 6 _ tx zR 6s / 1 4)

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BFH: Kein vorläufiger Rechtsschutz gegen die Festsetzung des Soli-
daritätszuschlags (15.6.2016 - ll B 9ll15)
8FH: Generationen- und betriebsübergreifende Totalgewinnpro-
gnose bei unter Nießbrauchsvorbehalt übertragenem Forstbetrieb
(7 .4.2016 - rV R 38/13)
BFH: Gewerbesteuer bei Übergang des Vermôgens einer Kapital:
auf eine Personengesellschaft und anschließender übertragung
auf eine Schwesterpersonengesellschaft (28.4.2016 - lV R 6/13)
BFH: EuGH-Vorlage zum Rechnungsmerkmal,,vollständige An-
schrift" und zur Berücksichtigung des Gutglaubensschutzes
(6.4.2016-V R25/15 und XlR20/14)
BFH: Gestaltungsmissbrauch bei Abzug ausländischer Steuern
(2.3.2016 - t R73/14)

Gesetzgebung
BR: Erbschaftsteuer- Anrufung des Vermittlungsausschusses
BR: Reform der I nvestmentbesteuerung
BReg: Umsetzung des BEPS-Projekts

Aufsätze

Ulf Erik Belcke, RA/StB, und
Eike Christian Westermann, RA/StB/FASIR

Die Besteuerung öffentlicher Unternehmen - BMF-
Schreiben zur Verflechtung von Versorgungsbe-
trieben mittels eines Blockheizkraftwerks sowie
weitere aktuelle Praxishinweise

Ein Schwerpunkt des Be¡trags ist das aktuelle Schreiben des BMF
zur Zusammenfassung von Versorgungsbetrieben mittels eines
Blockheizkraftwerks (BHKW). Des Weiteren wird über ausgewählte
Themen zu den KStR 2015 sowie den neuesten finanzgerichtlichen
Entwicklungen bei der Verrechnung von Verlusten mit Gewinnen
berichtet. Außerdem geben die Verfasser Hinweise zu aktuellen
Fragestellungen aus der Betriebsprûfungspraxis, insbesondere zur
Werbung auf Verkehrsmitteln des ÖPNV. Ein weiteres Thema ist die
Neuregelung zur Bewertung von Pensionsrückstellungen.

Martin Riegel, RA/FAStR/5t8, und Michael Walke, RA

Vorsteuervergütungsverfahren -
Rechnungseinreichung innerhalb der Ausschlussfrist
Die Umsatzsteuer gilt als gefiihrlichste Steuerart für Unternehmen.
Gerade im Bereich der Vorsteuervergütung nach 5 i8 Abs.9 USIG
scheitern Anträge häufig an formalen Fehlern. Sdversagt das zu-
ständige BZSI regelmäßig die Vergütung mit der Begrüùung, die
den Anspruch stützenden Rechnungen seien innerhalb einer Aus-
schlussfrist (regelmäßig 30.9. des Folgejahres) einzureichen und ih-
re Nachreichung könne den Vorsteuervergütungsanspruch nicht
retten. Eine höchstrichterliche Entscheidung hierzu ist noch nicht
ergangen. Der Beitrag geht auf diesen Streitpunkt ein und gibt Vor-
steuervergütungsberechtigten praktische Handlungsempfehlun-
gen. Die Autoren zeigen, wie Unternehmen effektiv gegen die Ver-
sagung derVorsteuervergütung vorgehen können.

Entscheidungen

BFH: Sofortabzug eines Disagios bei Marhüblichkeit
(8.3.201 6 - lX R 38/14 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Christian Beckmann, RA)

EuGH: Beschränkung der Erbschaftsteuerermäßigung nach S 27
Abs. 1 ErbStG auf im lnland besteuerte Vorerwerbe von Todes we-
gen - Kohärenz des Steuersystems
(30.6.201 6 - C-'t 23 / 1 5)
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Die Worhe im Blick

Entscheidung
BFH: Keine Steuerbelastung bei gleitender Generationennachfolge

' Rechnungslegung
EFRAG: Übernahmeempfehlung für Klarstellung von IFRS 15
DRSC: Bericht über die 50. Sitzung des IFRS-FA am 22.123.6.20j6 in
Berlin

DRSC: Auswirkungen des überarbeiteten IFRS 2 - Bitte um Mithilfe

Wirtschaftsprüfung
FEE: Vorlage fúr Steuerberichterstattun g

IDW: Entwurf zur Prüfung von lnternen Revísionssystemen (lDW
EPS e83)

IDW: Prüfung des Compliance Management Systems zur Einhal-' tung des GDV-Verhaltenskodex (lDW PH 9.980.1 )
lDlill: Entwurf eines |DW-Praxishinweises I /20i 6,,Ausgestaltung
und Prüfung eines Tax Compliance Management Systems gemäß
tDW P5 980"
IDW: Stellungnahme zu Unternehmenszusammenschlüssen im öf-
fentlichen Sektor
WPK: Abschlussprüfungsreform - Hinweise zur erstmaligen An-
wendung der neuen Regelungen zum Bestätigungsvermerk

Aufsatz

Dr. Christoph Bode, RA/FAStR

Die Woche im B

Entscheidungen
BAG: Eins¡cht in die Personalakten unter Hinzuzíehung eines
Rechtsanwa lts (1 2.7.201 6 - g AZR 7 91 I 1 4\
BAG: Rechtsfolge verdeckter Arbeitnehmerüberlassung
(12.7.201 6 - 9 AZR Js2/ 1 3)

BAG: Gesetzl icher Mindestlohn für Bereitschaftszeiten
(29.6.201 6 - s AZR 7 1 6/ 1 s)

BAG: Wirtschaftsaussch uss im Gemeinschaft sbetr¡eb
(22.3.2016 - 1 ABR 1 0/1 4)
BAG: Teil-Unwirksamkeit eines Tarifuertrages wegen Altersdiskrimi-
nierung (9.1 2.201 5 - 4 AZR 6e4n2)
BAG: Erwerbsminderung als Auflösende Bedingung
(23.3.201 6 - 7 AZR 827 / 1 3)
BAG: Befristung - Arbeitszeiterhöhung in erheblichem Umfang
(23.3.201 6 - 7 AZR 828/ 1 3)

BAG: Öffentliches Amt ¡5d. Arr. 33 Abs. 2 GG

(1 2.4.201 6 - 9 AZR 67 3 / 1 4)
LAG Berlin-Brandenburg: Echter Betriebsfortführungsvertrag
kein Betriebsübergang (1 i.5.201 6 - 1 5 5a 1 08/1 6)

Aufsatz

PD Dr. Falk Mylich

Die zeitlich unbegrenzte Arbeitnehmertät¡gke¡t ¡n
mehreren unverbundenen Unternehmen
Aus 5 3 ArbZG ergibt sich für Arbeitnehmer eine Höchstarbeitszeit
von 48 Stunden pro Woche. Vorübergehende Überschreitungen
sind durch Unterschreitungen innerhalb von 24 Wochen bzw. 6
Monaten auszugleichen. Die Höchstarbeitszeit soll gem. 5 2 Abs. 1

S. 1 H5.2 ArbZG auch bei mehreren Arbeitgebern gelten. S 3 AZO
als Vorgängervorschrift von 5 3 ArbZG wurde in einer EntscheÈ
dung des Bundesverfassungsgerichts im Jahre .l967 für verfas-
sungskonform gehalten. Ohne Kritik finden sich die beschriebenen
Grundsätze in der Literatur. Diese Sichtweise setzt dem Arbeitneh-
mer eine zwingende Grenze, auch wenn er freiwillig mehrarbeiten
will. Jedoch hat sich das Arbeitsleben in den letzten 50 Jahren er-
heblich gewändelt, die Auslegung des Grundgesetzes dynamisch
fortentwickelt und das Freizeit- und Konsumverhalten der Arbeit-
nehmer geändert. Der Beitrag will darlegen, dass 5 3, 5 2 Abs. l
5. 1 HS. 2 ArbZG so interpretiert werden muss, dass die Arbeitszeit-
begrenzung nur Anwendung finden kann, wenn der Arbeitnehmer
bei einem Arbeitgeber oder bei mehreren Arbeitgebern, die einem
Konzern zugehörig sind, beschäftigt ist. Sind die Arbeitgeber nicht
miteinander verbunden, gelten 5 3, 5 2 Abs. 1 5. 1 H5. 2 ArbZG
nicht zu Lasten des Arbeitnehmers. Sie gelten aber zu seinen Guns-
ten.

Entscheidung

BGH: Versorgungsausgleich bei kapitalgedeckter Versorgung
(17.2.2016 - XIIZB 447 /13 - dazu BB-Kommentar von
Vanessa Angel)

Die Erste Seite
Ulrich Schellenberg, RA/Notar

Was kommt auf die freien Berufe durch
die Umsetzung der geänderten EU-Berufs-
anerkennungsrichtlinie zu?

Jobs

lmpressumA/orschau
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Verfahren zur Auswahl des Abschlussprüfers
nach Art. l6 EU-VO - ausgewählte Fragen

Seit dem 17.6.2016 gelten die Neuregelungen der EU-Abschluss-
prüfungsreform. Ein Kernbestandteil der Reform ist das von Unter-
nehmen von öffentlichem lnteresse anzuwendende Verfahren zur
Auswahl des Abschlussprüfers, das vom Prüfungsausschuss oder,
falls ein Prüfungsausschuss nicht eingerichtet ist, vom Aufsichtsrat
durchzuführen ist. Hierzu hat das lnstitut der Wirtschaftsprüfer
(lDW) am 31.5.2016 ein Positionspapier veröffentlicht. Der Beitrag
beschäftigt sich mit ausgewählten Fragen des neuen Verfahren!,
die auch in dem Positionspapier angesprochen sind; Einen Schwer-
punkt bildet die Problematik, wie die Auswahlverfahren mehrerer
Unternehmen von öffentlichem lnteresse innerhalb eines Konzerns
koordiniert werden können und ob die gemeinsame Auswahl eines
konzerneinheitlichen Prüfers zulässig ist. Ferner geht der Beitrag
der Frage nach, ob das Auswahlverfahren aufVersicherungsunter-
nehmen überhaupt anwendbar ist.

Entscheidung

FG Baden-Württemberg: Zeitpunkt der Realisierung von Gewin- 1711
nen bei einem typengemischten Vertrag (h¡er: selbständiger Ge-
rüstbauvertrag)
(3.3,201 6 - 3 K 1603/1 4 - dazu BB-Kommentar von
Jens Thomas Otto, 5tB)

Neuerscheinung Buch
Wüstemann/Koch, Wirtschaftsprüfung case by case

Lösungen nach HGB m¡t Hinwe¡sen auf ISA und US-GAAS

4. Auflage 2016, 260 Seiren, Kr., € 38,90

|SBN: 978-3-8005-5041-8 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

\nt/
r

I BB 2e.2016 I 18.7 _2016

vill



Quelle

Community

Video

Berechnung

Merksatz

INHALT

a

\\¿/

a

t¿l

BBK

SCHNELL GELESEN

> Pauschalwertberichtígungen bei der
Bewertung von Forderungen

KURZNACHR¡CHTEN

Steuerrecht aktuell
Bernd Rätke

BEITRÄGE

Buchführungs-Semínar
Tätigkeitsvergütungen und
Vorweggewin ne bei Personengesellschaften
Wolfgang Eggert

,{

U

685 Bilanzierung
Pauschalwertberichtigungen bei der
Bewertung von Forderungen
Rüdiger Happe

> Kurzfassung Seite 669

702 Steuerrecht
Ausschüttungssperre nach $ 253 Abs.6 HCB
n. F. bei Organschaften
Martin Costa, Birgit Augustin und Stephanie von

Kh ren in ger-C u ggen berger

707 Betriebswirtschaft
[angzeitmiete beim Fuhrpark
Jörgen Erichsen

ríIrüryfãll!ãÏf+ B e itra g i n k I u s ive e I e ktro n isch e r
Arbeitsh ilfe

lmpressum

669

670

679

7L2

Literatur

Weblink

lnformationen

Audio

Galerie

Siehe auch

Herausgeber: Prof. Dr. Carsten Theile, Bochum .VR|FG Bernd Rätke, Berlin . RA Michael von Schubert, Kassel
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HOFFMAN NS STREIFLICHTER

s25 Die wirtschaftlichen lnteressen als
Bilanzierungsgrundlage
WP/StB Prof Dr. Wolf-Dieter Hoffmann

STËUER- UND BITANZPRAXIS

527 Übernahmeverlust bei Umwandlung einer
Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft
durch Formwechsel
Darstell u ng verschiedener Cestaltungsvaria nten
Prof Dr. Ralner Heurung, Sinja Kollmann und Sebastian Schmidt

534 Steuerliche Verrechnungspreise: Der Grundsatz des

Fremdvergleichs
Crundlagen und Stufenverhältnis
Prof. Dr. Holger Kahle und Dr. Sebast¡an Schulz

541 E-Bilanz: Änderungen der Taxonomie 6.0
Überblick über die wichtigsten Anderungen
des Datensatzes
StB Dr. Johannes Riepolt

547 Offenlegung von Ertragsteuerinformationen
Vorschlag der EU zur Bekämpfung aggressiver
Steuerpla n u ng
WP/5IB CVA Hermann Kleinmanns

PRAXISFALLE

553 Auflösung organschaftlicher Ausgleichsposten bei
Wegfall der Steuerbila nzabweichung?
StB/FBflStR Axel Neumann-Tomm

AKTUELL BERATEN

554 Prostitution und Steuern
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann

KURZNACHRICHTEN

Kein Wegfall des Buchwertprivilegs einer
Teilm itu nterneh mera nteilsü bertragu ng trotz späterer
Ausgliederung eines zunächst zurückbehaltenen
Wirtschaftsguts

Bekanntmachung von DRAS 6 und DRÄS z

IDW 5 L3 verabschiedet

Teilwertabschreibung: Einbringung von
Beteiligungen, Bilanzberichtigung

Ausdehnung einer Betriebsprüfung wegen zu erwar-
tender nicht unerheblicher Steuernachforderu ngen

Verordn ung zur Änderu ng steuerlicher Verordn ungen

Begriff ,,Wirtschaft licher Zusam menhang" in

$ 34c Abs. L Satz 4 EStC

Mitunternehmeranteil an einer gewerblichen
Person en gesellsch aft

Verfassungsmä ßigkeit der Verlusta usgleichs- und
-abzugsbeschränkung des $ L5 Abs.4 Satz 3 EStc

Cewinnkorrekturen im Rahmen von $ L5a EStC

Unionsrechtswidrigkeit der Freibetragsregelung für
besch ränkt Steuerpfl ichtige

EuCH-Vorlage zum Rechnungsmerkmal

,,vollständige Anschrift" und zur Berücksichtigung des

Cutglaubensschutzes beim Vorsteuerabzug

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Juni 2016

Zur Steuerermäßigung fü r Beherbergu ngsleistungen

U m satzsteuer i n Ba uträ gerfä I len, Aussetzu n g der
Vollziehung im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit von

$ 27 Abs. L9 UStC
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Herausgeber: WP/SIB Prof. Dr. Wolf-Dieter Hoffmann, WP/StB Dr. Norbert Lüdenbach
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